
 
Herausgeber:  Gemeinde Borchen, Der Bürgermeister,  
 Unter der Burg 1, 33178 Borchen,  
 Telefon 05251 / 3888-0  
Interessenten können das Amtsblatt kostenlos bei der Gemeindeverwaltung abholen bzw. sich gegen 
Erstattung der Portokosten zusenden lassen. Zudem besteht die Möglichkeit das Amtsblatt im Internet 
unter www.borchen.de abzurufen. 

AMTSBLATT    30. Jahrgang, Nr. 145 
für die     Herausgegeben am  
GEMEINDE BORCHEN 05.04.2022

 

Inhalt 
 

5. 2022 Öffentliche Bekanntmachung des Bürgermeisters 
der Gemeinde Borchen vom 04.04.2022 über das 
Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Landtagswahl 
am 15.05.2022 
 
 

 

 






